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KönigreichBayern,
Statut nnd Lehrplan der Kreis-Lehrerinnenbilduiigsanstalt für

Niederbayern. Vom 9. Februar 1877.

(Fortsetz»ungaus Nr. lich-Spalte 240.)

. IX. Erziehung und Disziplin.
§. 83. Die Erziehung der Zöglinge soll im Geiste ächter Reli-

giosität und Sittlichkeit und wahrer Humanität geleitet werden-

Neben der Geistesbildung derselben soll auch die Pflege der körperli-

chenEntwickelungund Gesundheit gebührendberücksichtigtwerden.

§. 34. Die Zöglinge haben sich eines vorwurssfreien sitt-
lichen und durchweg anständigen Verhaltens zu befleißen, im

Umgange miteinander Verträglichkeit, gegen ihre Vorgesetzten,
ihre Lehrer und Lehrerinnen ein ehrerbietiges und höflichesBe-

nehmen zu beobachten.
-

UngeheuchelteFrömmigkeitund wahre Gottesfurcht soll in

ihrem ganzen Lebenswandel, namentlich in der Erfüllung der

Pflichten ihres religösen Bekenntnisseszu Tage treten.

Ebenso sollen sie in sich nähren und befestigen Ehrfurcht
und Anhänglichkeitan den König und das ganze Herrscherhaus
und die Liebe zum Vaterlande.

«

§. 35. Jm Näheren wird die Lebensweise und das Ver-

halten der Zöglinge durch eine Disziplinarordnung geregelt,
Welche von dem Anstaltsvorstande zu entwerer und der Ge-

UEIZUJigUttgder Kreisregierung zu unterstellen ist. Soweit das

kellglöisLebender Zöglinge hierbei in Frage kommt, hat die

katskegletungmit der betheiligten kirchlichenOberbehörde ins
Benehmen zu treten.

· «

x

§«36« Die Zöglingeunterliegen innerhalb und außerhalb
der Anstalt der dlsiilplinckirenBeaufsichtigung Die stufenweise
anzuwendenden Besserungsmittelund Strafen sind:

l) Ermahnung oder Warnung,
2) Verweis,
3) geschärsterVerweis,
4) Hausarrest,
5) Androhungder Entlassung mit Entziehung der Honorar-

Treiben und anderer öffentlicherUnterstützungen,.
6) Entlassungaus der Anstalt, mit der Folge der Entlassung

VPMSchulsache. .

,

DIE Einhaltungdieser Stufenleiter hat übrigens nur bei ge-
ringeren Uebertretungenstattzufinden;gröbereVergehnngen wer-

den sokat durch Anwendung entsprechender Strafe geahndets

Die Einschreitungen sub l und 2 können Von jedem»Leh-
rer und jeder Lehrerin, die sub 3 nnd 4 nur vom Direktor, die

sub 5 nur vom Direktor nach Vernehmung des Lehrerrathes,
die sub 6 auf Antrag des Direktors und Lehrerrathes nur von

der Kreisregierung verfügt werden.

Beilage l.

Formnlar eines Jahreszeugnisses für einen Curs der Präparandinnenschule.
K. Kreiskehreriunenbildungsausialtfür Utederbayeru

Jahreszciigiiisz.
N. N-.

Tochter eines . . . . . (Confession) eboren den . . . . . 18 . . zu N., k. Ve-

zirksamts N., hat im Schuljahr 1 . . als Schülerin des . . . Kurses der

Präparandinnenschnlean der Kreis-Lebrerinnenbildungsanstalt für Niederbayern
unter . . · Schülerinnen

bei . . . . . . . . . Anlagen,
bei . . . . . . . · . religiös sittlichem Betragen,
bei

v.
. . · . Fleiße,- .

in der Religionslehre . die Note d. i
in der deutschen Sprache . .

,, » d. i

in der französischenSprache .

» » d. i

im Rechnen . .

» ,, d. t

in der Geographie .

» ,, d· i

in der Geschichte. » »
d. i

in der Naturknnde .

» «
d. i

im Schönschreiben » »
d. i

im Zeichnen . · . .

» «
d. i

in der Musik a) Gesang .

» »
d. i

b) Klavier .
» »

. d. i

·
o) Violine .

» »
. d. i

in den weiblichen Handarbeiten. » «
d- l

im Turnen . . . . . . . . .
»

«

»
d.1

im allgemeinen Fortgange . » »
d. I

sich erworben.
« «

f

.

Die Erlaubniß zum Vorrücken in den nächsthöheren Kurs hat dieselbe
. . . . . . . erhalten. (Bleibt bei den Schülerinuen des III. Kurses hiniveg.)

Straubing, den . . . . ..18..

Der k. Direktor
(L. s.) N. N.

BeilageIl.
FOVMUIMIeines Jahreszengnisses für einen Kurs des Lehrerinnen-Seminars.

ä. Kreis-cel)rerinnenbilduugeausialtfür Utederbayeru
Jahreszeuguisz (Schlufg1-1iIindAustrittszeugiiisz).

Tochter eines . .

:
. ". (Konfesston), geborenden . . . . 18 . . zu N., k. Be-

·

zirksamt N.·,hat im Schuljahre 18 . . als Zögling des . .

; Kurses des Leh-
rerinnenseminars der Kreis-Lehrerinnenbildungsanstalt für«Niederbayern unter

. . . Schülerinneu
bei . . . . . . . . . Anlagen,
bei . . . . . . . .. . religiös sittlichemBetragen,
bei . . . . . . . · . Fleiße, «

in der Religionslehre . die Note . . d.
«.

in der deutschen Sprache .
« ,,

. . d. i.
in der französischenSprache . ,, »

. . d. i.
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in der Arithmetik und Raumlehre . . die Note . d. i.
in der Geographie . . . . . . .

» » . d. i.
in der Geschichte. . . . . . . . ,, » . d· i.
in der Naturkunde . . . . . . .

,, ,, . d. i.
in der Erziehungs- und Unterrichtskunde ,, » . d. i.
im Zeichnen . . . . . . . . .

» « . d. i. . . . .

in der Musik: s.) Gesang. . . . .
» » »d· i.

b) Klavier. . . . .
» »

. d. i.
e) Violine. . .

,, « · d. i.
in den weiblichen Handarbeiteu . . .

» » . d. i.
im Turnen . . . .« . . · . .

» »
d. i.

im allgemeinen Fortgang. . . . .
» « .« d. i.

(in der Lehrbefähigung) . . . . .
» » . d· i.

sich erworben.
Die Erlaubniß zum Vorrticken in den höheren Kurs hat dieselbe

. . . . . erhalten.
(Die Erlaubniß zum Uebertritt in die Schulpraxis hat dieselbe

. . . . · erhalten.)
s

«

Straubing, den . . . . .·18..

Der k. Direktor. .

(L. s.) N. N.

11.Lehrplan der Kreis-Lehrerinnenbildungsan-
"

stalt für Niederbayern..
-

Abtheilung 1.

Lehrziel im Allgemeinen und Stundenvertheilung.
Die Präparandinnenschule hat den Schulamtszöglingen im

Anschlusse an ihre Glementarschulbildungjene allgemeine for-
male und materielle Bildung zu vermitteln, welche zum Stu-

dium der pädagogischenFächer befähigt.
"

Das Lehrerinnen-Seminar hat die Schulamtszöglinge un-

ter gleichzeitigerWeiterführung ihrer allgemeinen Bildung durch
tiefere Begründung, stufenweise Steigerung und Erweiterung
des in der Präparandinnenfchulebehandelten Lehrstosses in das

eigentliche Lehrfach einzuführen,mit der Unterrichts- und Er-

ziehungskunst Vertraut zu machen und zu einer richtigen Be-

handlung der Lehrfächerin der Volksschule theoretischund prak- «

tisch anzuleiten. »

«

Die künftigeBerufsstellung der Zöglinge verlangt, daß in

sämmtlichenFächernder Unterricht sich durch besondere Gründ-

lichkeit und methodischeMustergiltigkeit auszeichne und auf Ent-

wickelung des Sprachvermögens mitabziele.
Die Stundenvertheilung ist folgende:

Praparandinnen- Seminar.
schule.

Gegenstandes - 1. . II. III. I. II.
Kurs. Kurs. Kurs· Kurs. Kurs.

Std. Std. Std. Std. f Std.

Religionslehre . . . . . 2 2 2 2 2

Deutsche Sprache . . . . 5 5 5 4 4

FranzösischeSprache . .

«

3 3 3 3 Z

Aritbmetik und Raumlehre . . . 4 4 4 3 3

Geographie . . . . . . . . . 2 2 2 2 2

Geschichte . . . . . . . . 2 Z 2 2 2

Naturkunde . . . . . . . . . 2 2 2 3 3

Erziehnngs- und Unterrichtskunde. .

— —- — 6 6

Zeichnen . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2

Schönfchreiben . . . . . . . l 1 1 —- —-

Gesang . 2 2 2 2 2
Violine . . . . . . . . . . 1 l 1 1 1
Klavier . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2

Weibliche Handarbeiten . . . 2 2 2 2 2

Turnen . . . . . . . . . -. 2 2 2 2 2

Summa 32 32 32 36 36

Fakultativ: Klavier. s«

Obligat: Alle übrigen Gegenstände, Violine jedoch nur

für solche Schülerinnen, welche die hierfür erforderliche Anlage
"

besitzen.

Abtheilung II.

J Lehrziel im Einzelnen und Stoffvertheilung.
l. Religionsle-hre.

Jn den drei Kursen der Präparandinnenschnlehaben die

im §. 20, in den zwei Kursen des Lehrerinnen-Seminars die

im §. 68 des Normativs vom 29. September 1866 über die

Bildung der Schullehrer gegebenen Vorschriften Anwendung
zu finden.

11. Deutsche Sprache.
A. Ziel.

Befähigung der Zöglinge, die ihrer Bildungsstufe entspre-
chenden, in Wort und Schrift ausgedrücktenGedanken Anderer

nach Inhalt und Form zu verstehen und ihre eigenen Gedan-

ken miindlich und schriftlich sprachrichtig, klar und wohlgeord-
net mit der vom Lehrberufe bedingten Fertigkeit darzustellen
Kenntniß und Sicherheit in Grammatik und Orthographie, Ein-

sicht in die Gesetze des Stiles, Kenntniß der Hauptmomente
der deutschen Literaturgeschichte und einer Auswahl der hervor-
ragendsten Werke deutscher Klassiker.

«

B. Stoffvertheilung.
I. PräparandinnewKurs

·

a) Lesen.

Geläufiges, lautrichtiges, wohllautendes Lesen mit sinnge-
mäßer Betonung unter Zugrundelegung eines geeigneten Lese-

buches. Mit der Leseübung sind zu verbinden: Sinnerklärung,

mündlicheWiedergabe, stilistifche Umformungen, grammatifche
und orthographische Erörterungen Memoriren und Rezitiren
ausgewählter Musterstücke.

«

·

· :

b) Sprach«lehre.
«

. Eingehende Kenntniß des reinen und erweiterten einfachen
Satzes, welche auf praktischem Wege aus zu diesem Zwecke
sorgfältig gewähltenSprichwörtern und Mustersätzenzu entwik-

keln und einzuüben ist. Allgemeine Kenntniß aller Redetheile,
Beugung des Haupt- und Eigenschaftswortes, des persönlichen
Fiirwortes, Abwandlung des Zeitwortes, mündlicheund schrift-
liche Uebung im richtigen Gebrauche der Verhätnißwörterund

der Formen der ablautenden Zeitwörter.
Laut- und Silbenlehre.

«

Die Handhabung der Sprechdisziplin, die Korrektur der

mündlichenRede obliegt dem gesammtenLehrpersonale in al-

len Kursen.
«

e) Rechtschreiben.

Hauptregeln. Große Anfangsbuchstaben. Der Umlaut, die

Zusammenschreibnng und. Silbentrennung, die Verdoppelung
und Dehnung ähnlich lautender Wörter, die gebräuchlichsten
Fremdwörter, die Jnterpunktion,«insoweit diese aus der im l.

Kurse zu betreibenden Satzlehre hervorgeht, was auch für die

nachfolgenden Kurfe seine Geltung hat. Die Diktandoübungen
haben theils umsichtig angelegte, stufenweise fortschreitende Sätze,

theils behandelte LesebuchabschnittezumGegenstande..

d) Stil.

Schriftliche Wiedergabe des Gelesenen. Nachbildung und

f Umformung einfacher Erzählungen, Befchreibungen und Schil-

j-derungen, sowie von Brieer und Geschäftsanfsätzen,wobei

auch die äußere Form der letzteren zu üben ist.

i Fortsetzung folgt.)

——--
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,
KönigreichPreußen

Ministerial-Erlaß, die Befugnisse der städtischennnd der Schul-
aufsichtssBehördebei Festsetzung der Lehrergehälterbetreffend.

Vom 29. Januar 1877.

Berlin, den 29. Januar 1877.

Der KöniglichenRegierung trete ich, wie ich auf den Be-

richt vom 18. Dezember v. J. erwidere, darin bei, daß der

von dem Magistrate zu N. vorgelegte Entwurf eines Statuts,
betreffend die Befoldungs- und Pensionsverhältnisseder an den

dortigen städtischenSchulen angestellten Rektoren, Lehrer und Leh-
rerinnen, in der vorliegenden Fassung zu Bedenken Anlaß giebt.

Bei Abänderung der Fassung des Statut-Entwurfs wer-

den indeß die in der Verfügung der Königl. Regierung vom

6. September v. J. hervorgehobenen Gesichtspunkte nicht über-
all festgehalten werden können; es ist vielmehr nach folgenden
Gesichtspunkten zu verfahren:

«

l. Das Gehalt der Rektoren betreffend, so kann ich aus

den Vorlagen nicht entnehmen, ob dasselbe schon in dem frü-

heren Statut auf 2400 bis 3000 Mark normirt gewesen oder

nicht. Sollte Ersteres der Fall fein, so würde die Königliche
Regierung in der Lage fein, die Genehmigung zur Abänderung
des §. 2 des früheren Statuts, in welchem ausdrücklich ge-

sagt war: »das Maximalgehalt der Rektorenstellen wird nach

IOjährigerDienstzeit erreicht, indem nämlich nach Ablauf von

5 Jahren eine Zulage von 300 Mark und-ebensoviel nach wei-

teren 5 Jahren gewährt wird« zu versagen.
Jst dagegen das Letztere der Fall, so wird die Königliche

Regierung sich darauf beschränkenmüssen, dem Magistrate die

Wiederaufnahme einer ähnlichenBestimmung in das neue Sta-

tut als im Interesse der Erlangung tüchtigerRektoren liegend
dringend zu empfehlen. Dagegen wird es zu weit gehen, die

städtischenBehörden zur Annahme-einer solchen Vorschrift zu

nöthigen, weil ein Gehalt von 2400 Mark für ein auskömm-

liches zu erachten ist und unter solchen Umständen es keinem

Bedenken unterliegt, die Gewährung höherer Gehaltssätze —-

bis zu 3000 Mark —- lediglich den Beschlüssender städtischen

Behördenzu überlassen.
2. Was sodann die Gewährungvon Gehaltserhöhungen

(Dienstalterszulagen) an Lehrer und Lehrerinnen gemäß§§. 2

und 3 des Statut-Entwurfs betrifft, so kamt dem«Magistrate,
den Stadtverordneten und der städtischenSchuldeputation um

so unbedenklicher überlassenwerden, zunächstihrerseits darüber
zU befinden, ob die statutmäßigenVoraussetzungen zur Gewäh-
rung einer Gehaltsverbesserung vorliegen und ob demgemäß
solche zu gewähren oder zu versagen sei, als die Beschlußfas-
fnng über Gewährungvon Gehaltszulagen nach den Vorschrif-
ten der Städteordnungja ohnehin dem Magistrate nnd inso-
weit es sich dabei um die Bewilligung von nicht etatsmäßigen
Ausgaben handelt, der Stadtverordneten-Versammlung zusteht—

Es kommt UUV daran an, die aus der Fassung des Sta-
tuts Und Uns dem Inhalte der Beschwerde des Magistrates
sich ergebende irrige Annahme auszuschließen,als solle durch
das Statut unter Hinzutritt der Bestätigungdesselben durch die

Regierung die Entscheidung darüber, ob einem Lehrer oder ei-

ner Lehrerin dem Statute gemäß eine GehaltsverbesserungzU

Vetsagen sei, lediglich in die Hand der städtischenBehörden ge-

lfgLdie Befugniß der Regierung aber ausgeschlossenwerden,
eintretenden Falls als Disziplinarbehörde der Lehrer Und als

Schnlanfsichtsbehördedarüber zu befinden, ob die statutmäßi-
gen Voraussetznngenfür die Versagung einer Gehaltserhöhung
vorltegen Und, wenn dies nicht der Fall, die Gehaltserhöhung

d

Seitens der Gemeinde zu verlangen nnd die Erfüllung dieses
Verlangens im Aufsichtswege durchzusehen

Die Königliche Regierung wolle für Wahrung dieses Rech-
tes Sorge tragen. Ihrer vorherigen Genehmigung zur Verfa-
gung einer Gehaltserhöhung bedarf es aber um so weniger,
als nicht zu bezweifeln ist, daß Lehrer, welche glauben, mit

Unrecht übergangen zu fein, nicht «unterlassenwerden, den

Schutz der KöniglichenRegierung anzurufen.
Hiernach wolle die KöniglicheRegierung diese Angelegen-

heit zur Erledigung bringen, den Magiftrat in N. alsbald un-

ter Mittheilung einer Abschrift dieser Verfügung auf die nebst

Anlagen beiliegende Beschwerde vom 23. September v. J. in

meinem Auftrage bescheiden und darüber, wie die Angelegen-
heit erledigt worden, mir binnen spätestens 3 Monaten An-

zeige erstatten.
Der Minfter der geistlichen 2c. Angelegenheiten
An Falk.

die KöniglicheRegierung zu N.
U. 111. 15,617.

Ministerial-Erlaß, die verschiedeneHöhe der Unterstützungenfür
Externatszöglingeder Seminare im Sommers und im Winter-

Halbjahre betreffend. Vom 13. Februar 1877.

Berlin, den 13. Februar 1877.

Wenn das KöniglicheProvinzial-Schulkollegium in dem

Berichte vom 21. Dezember v. J., betreffend den Unterstützungs-
fonds der Seminaristen zu R·, es als wünschenswerth bezeich-
net,·den Externatszöglingender Seminare in den Winterhalb-
fahren, mit Rücksichtauf die alsdann erforderliche tvärmere Be-

Ekleidung und den Bedarf an Heizmaterial, höhereUnterstützun-
gen gewähren zu können, als in den Sommer-Semestern,- so
steht, wie ich Demselben in Verfolg des Erlasses vom 30. De-

zember,v. J. — U. Ill. 15046 —- eröffne, Nichts entgegen,
von der von hier aus zu Unterstützungenfür das Sommer-

Semester zu überweisenden Summe einen angemessenen Betrag
zu reseroiren und denselben im nächstfolgendenWinter-Halb-
jahre zur Erhöhung der Unterstützungenzu verwenden.

An

das KöniglicheProvinzial-Schulkolleginm zu N.

Abschrift erhält das KöniglicheProvinzial-Schulkollegium
zur Kenntniß.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

U
Jm Auftrage: Greifs.

’ U

die übrigen KöniglichenProvinziakSchulkollegiHU. 111. 520. "

Instruktion für die Hauptlehrer an den Volksschulen in Rends-

burgsNeuwerk. Vom 29. September 1876.«
§. 1. An den beiden mehrklassigen Volksschnlen resp. für

Knaben und Mädchen in Rendsburg-Neuwerk werden in

der Regel die Lehrer der Oberklassen als Hauptlehrer be-

zeichnet und mit den nachstehend näher bezeichnetenFunktionen-
betraut, jedoch können unter Umständen mit Genehmigung der

KöniglichenRegierung in Schleswig die betreffenden Funktionen
auch Einem der andern Lehrer übertragen werden.

«

Das amtliche Verhältniß, in welchem jeder Lehrer zur

Schulkommission, insbesondere zum Lokalschulinspektor steht, er-

leidet durch diese Instruktion keine Veränderung
,

§. 2. Die Hauptlehrer sind die Organe, deren sich die un-

mittelbaren Vorgesetzten der Schulen für ihre Mittheilungen an·

die Lehrer derselben und für ihre Ermittelungen über die Zu-
stände und Verhältnisse der Schulen bedienen, jedoch steht es
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dem Schulinspektor frei, nöthig scheinenden Falls jedem einzel-
nen Lehrer direkte Weisungen zugehen zu lassen.

Die Hauptlehrer stehen zu den übrigen Lehrern der Schu-
len als die Ersten unter Gleichen, und die Letzteren haben in

allen ihr Amt und die Verhältnisse der Schulen betreffenden
Angelegenheiten sich mit ihren Wünschen, Anträgen 2c. zunächst
an die Hauptlehrer zu wenden, ihnen die gebührendeAchtung
zu erweisen, und namentlich dieselben behufs der von ihnen
den Vorgesetzten zu gehenden Aufklärungenmit den von ihnen
erforderten schriftlichen Mittheilungen zu versehen.

§. B. Besonders haben die Hauptlehrer die Aufrechthal-
tung der Schulordnung nach allen Seiten hin zu überwachen.

Zu diesem Behufe haben dieselben hinsichtlich der äußeren

Schuleinrichtung auf das Vorhandensein und den Zustand
der Schulutensilien, der Lehr- und Lernmittel 2c. zu achten und

etwaige Mängel dem Schulinspektor zur weiteren Veranlassung
anzuzeigen. Nicht minder haben sie dahin zu sehen, daß die

Lehrstunden rechtzeitig begonnen und geschlossen,daß die Pau-
sen zwischen denselben innegehalten, daß die Protokolle und

Listen in den einzelnen Klassen vorschriftsmäßiggeführt, daß
die Schulzimmer ordnungsmäßig geheizt und gelüstet werden,

daß endlich in den sämmtlichen Schullokalen und auf den

Schulhöfen Ordnung und Reinlichkeit herrschen.
Die monatlichen Versäumnißlisten der einzelnen Klassen

haben sie zu sammeln und rechtzeitig dem Schulinspektor ein-

zureichen, den sie außerdem nach Rücksprachemit oder nach
Mittheilung von den resp. einzelnen Lehrern auf besondere Ver-

säumnißfälle zu jeder Zeit aufmerksam zu machen haben.

§. 4. Rücksichtlichder inneren Schulordnung haben die

Hauptlehrer zu veranlassen,. daß die Pensenvertheilungen und

Lektionspläne für jedes Semester rechtzeitig mit den andern

Lehrern gemeinsam berathen, aufgestellt und dem Schulinspek-
tor zur Genehmigung vorgelegt werden.

darauf zu achten, daß in sämmtlichenKlassen die festgesetzten
Lehr- und Stundenpläne genau befolgt, die vorgezeichneten
Pensen abfolvirt und die vorgeschriebenen Ziele erreicht werden.

§. 5. Behufs Ueberwachung der vorstehend bezeichneten
Schulordnungen haben die Hauptlehrer das Recht, dem Unter-

richte der Klassenlehrer soweit es ohne Störung ihres eigenen
Unterrichtes geschehen kann, beizuwohnen und dabei, wie sonst
zu jeder Zeit, sich die Klasseuprotokolle, die schriftlichen Arbei-

ten und Hefte der Kinder vorlegen zu lassen. Jedes Eingrei-
fen in den Unterricht - r resp. Klassenlehrer ist ihnen unter-

sagt, und in Gegenwa der Kinder haben sie sich jeder Be-

merkung, welche irgend das Ansehen der betreffenden Lehrer
schädigenkönnte, zu enthalten.

Bemerken sie Abweichungen von den bestehenden Bestim-

mungen oder sonstige Uebelstände und Mängel, so haben sie

. zunächst die Beseitigung derselben durch Rückspracheund freund-
liche Vorstellungen zu veranlassen, event. wenn dies vergeblich
bleibt, dem Schulinfpektor Anzeige zu machen.
§. 6. Die Aufnahme neuer Schüler darf nur durch die

Hauptlehrer vollzogen werden. Dieselbe findet in der Regel zu
Ostern jeden Jahres resp. beim Beginn der Sommerschule statt
und zwar werden alsdann die erst schulpflichtig gewordenen
Kinder von den Hauptlehrern ohne Weiteres den respektiven
Unterklassen zugewiesen, Kinder aber, welche schon anderweitig
Unterricht genossen haben, unter Zuziehung der übrigen Lehrer
geprüft und darnach in die verschiedenen Klassen vertheilt. ;
Ebenfalls sind die aus der Schule scheidenden Kinder bei dem

,

Hauptlehrer abzumelden.

Sie haben sodann«

Die Hauptlehrer haben ein Verzeichnißüber sämmtlicheder

Schule angehörige Kinder — Schüler-Verzeichniß §. 10 der

allgemeinen Bestimmungen —- sowie auch die Schulchronik zu

führen.

§. 7. Die Lehrer beider Neuwerker Schulen treten unter

Vorsitz des Schulinspektors monatlich zu einer Lehrerkonferenz
zusammen, aus welcher nach Bestimmung des Schulinspektors die

Angelegenheiten der Schulen, event. nach den von den Haupt-
lehrern resp. von den andern Lehrern durch Vermittelung der

Hauptlehrer gegebenen Anregungen und Vorschlägenverhandelt,
namentlich auch etwaige zwischenden Hauptlehrern und den übri-

gen Lehrern entstandene und nicht ausgeglichene Meinungsver-
schiedenheiten, sowie von der einen oder andern Seite vorgebrachte
Beschwerden besprochen und wenn thunlich geschlichtet werden.

Ueber die Verhandlungen wird nach Bestimmung des

Schulinspektors von einem der Lehrer Protokoll geführt.
Etwaige Beschlüsse der Lehrerkonferenz treten nur dann

in Wirksamkeit, wenn ihnen der Schulinspektor seine Zustim-
mung ertheilt. Anträge der Konferenz an die Schulkommission
werden vom Schulinspektor vermittelt.

§. 8. Jeder Lehrer erhält ein Exemplar dieser Instruktion,
von welcher ebenfalls ein Exemplar in jeder Klasse vorhanden
sein muß. .

«

—

Vorsiehende Instruktion für die Hauptlehrer an den Volks-

schulen in Rendsburg-Neuwerk wird hierdurch von uns be-

stätigt.
Schleswig, den 29. September 1876.

KöniglicheRegierung, —

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

KönigreichSachsen.
B. Lehr- und Prüfungsorduungfür die Realschulen I. Ordnung.

Vom 29. Januar 1877.

(Fortfetzung aus Nr. 16, Spalte 248.)

§. 5(). Die Prüfung zu Ostern ist sowohl eine schriftliche
als mündliche; die schriftliche hat der mündlichen vorauszuge-
hen und es sind die schriftlichenPrüfungsarbeiten korrigirt und

zensirt während der mündlichenPrüfung auszulegen. Jn die-

ser mündlichen Prüfung sind zwar alle Klassen vorzuführen,
aber je nach dem Umfange der Anstalt nur die bedeutenderen

Lehrgegenständein einer den verschiedenen Standpunkten der

Klassen entsprechenden Mannigfaltigkeit zu berücksichtigen.Ein

Ausfallen der mündlichen Prüfung ist unter ausdrücklicherGe-

nehmigung des Ministerium-s nur da gestattet, wo besondere
lokale Verhältnisse dies empfehlen.

Bei der öffentlichenmündlichen Prüfung zu Ostern ist die

Anwesenheit fämmtlicher Lehrer der Anstalt erforderlich und

wird die Gegenwart der Mitglieder der Schulkommission er-

wartet. Dagegen ist die Prüfung zu Michaelis in der Regel
nur eine schriftliche; sie findet in abgekürzterForm in der

vorletzten Woche vor Eintritt der Michaelisferien statt.
Die schriftlichePrüfung zu Ostern begreift folgende Arbeiten-

«Für die Schüler der Klassen Ia und 1b:

eine freie deutsche Arbeit,
in einer der beiden neueren Sprachen eine freie Arbeit,
in der anderen ein Exerzitium,
ein lateinisches Exerzitium,"
eine algebraische Aufgabe,
eine geometrifche Aufgabe,
eine physikalische

-

Aufgabe,



257 Sachsen: Lebt-nndPriifungsordnung für Realschulen. V.29.Jan.1877 Sachsen: Lein-und Prüfungsordnungfiir Realschulen. V.29.Jau.1877. 258

Die Exerzitia und die drei letzten Arbeiten sind unter Auf-
sicht eines Lehrers zu fertigen und es wird den Schülern dazu
eine Zeit von je 3 Stunden gegeben.

Für die Schüler der Klassen Ila und Ilb:

eine freie deutsche Arbeit,
eine Uebersetzung aus dem Deutschen in’s Französische,
eine Uebersetzung aus dem Deutschen in’s Englische,
eine Uebersetzung aus dem Deutschen in’s Lateinische,
eine algebraische Aufgabe,
eine geometrifche Aufgabe,
eine physikalischeAufgabe.

Die sechs letzgenannten Arbeiten sind in Gegenwart eines

Lehrers zu fertigen und wird zu jeder derselben dem Schüler
eine Zeit von je 3 Stunden gegeben.

Für die Schüler der Klasse 11·I:
eine freie deutsche Arbeits
eine Uebersetzungaus dem Deutschen in’s Französische,
eine Uebersetzungaus dem Englischen in das Deutsche-
eine Uebersetzungaus dem Deutschen in das Lateinifche,
eine algebraische und

eine geometrifche Aufgabe.
Die fünf letzten Arbeiten sind unter Aufsicht eines Lehrers,

eine jede in 2 Stunden zu fertigen.
«

Für die Schüler der Klasse IV:

eine deutsche Arbeit,
Uebersetzungeines lateinischen Pensums,
Uebersetzung eines französischenPenfums,
eine Aufgabe im Zahlenrechnen.

Alle diese Arbeiten sind in Klausur und unter Aufsicht ei-

nes Lehrers zu fertigen und es ist den Schülern für die erste
eine Zeit von 4 Stunden, für die drei-übrigen eine Zeit Von

je 2 Stunden zu gewähren.

Für die Schüler der Klasse v:

eine deutsche Arbeit,
Uebersetzung eines französischenPensums,
Uebersetzung eines lateinischen Pensums,
eine Aufgabe im Zahlenrechnen.

Diese Arbeiten find, die erste in 3 Stunden, die drei letz-
ten in« je 2 Stunden unter Aufsicht eines Lehrers in Klausur
zu fertigen. —

’

-

Für die Schüler der Klasse VI:

eine deutsche Aufgabe,
eine lateinische Aufgabe,
einige Rechenexempel,

IsmekAufsicht eines Lehrers. Für die erste Aufgabe erhalten
sie 3- für die beiden letzten je 2 Stunden Zeit.

»

ZU deu·freienArbeiten wird den Schülern ein Thema
KUVVesnKreise ihtes Verständnissesgegeben und die erforder-

UckZeZelt gelassen. Die übrigen sprachlichen, geometrischen und

aktthmetischen 2e— Aufgaben find in Angemessenheitzu der Auf-
gabe der Klasse nach Maßgabe des Lektionsplcmes zu wählen-
alle Ausgaben aber von den betreffendenLehrern, welche den

Unterricht in den verschiedenen Gegenständenertheilen, zuvor
dem Direktor zur Genehmigung vorzulegen.

»

die schriftlichenPrüfungen zu Michaelis gelten die

namlichenBestimmungen, jedoch mit der Maßgabe, daß hier
der Dtrektor unter Vernehmung mit dem Klassenordinariusun-«
teV den Gegenständender Prüfung eine Auswahl zu treffen hat«

«§«5IsEbenso wird nach Beendigung der halbjährigen
PVülUUgeUan Grund der bei denselben, sowie während des

abgelaufenenSemesters gemachtenWahrnehmungen jedem Schü-
» ler eine von dem Klasseulehrer auszusertigende Zensur über

Fleiß-
Fortschritte und

sittliches Betragenl

ausgehändigt und auf selbiger auch die Zahl der etwa vorge-

kommenen Schulversäumnisseangemerkt.

Jn jeder dieser Beziehungen sind die Schüler nach fünf
Graden zu zensiren, welche mit den Worten:

sehr gut,

gut,
genügend,

wenig genügend,
ganz ungenügend

auszudrückensind.

Die Zensur über die Fortschritte wird nicht als Gesammt-
zensur, sondern nachden verschiedenen Unterrichtsgegenständen
als Spezialzenfur ertheilt und es sind dazu zwei Zenfursche-
mata, das eine für die unteren, das andere für die oberen

Klassen, in nachstehender Form auszusertigen:
Für die unteren Klassen:

Religionskenntnisse,
deutsche
lateinische

»

französische
Geographie,
Geschichte,
Naturbeschreibung,

»

Geometrische Formenlehre,
Zahlenrechnen,
Zeichnen,

«

Kalligraphie,
Gesang;

für die oberen Klassen:
Religionskenntnisse,
deutsche
lateinische

-

französische
englische

·

Geographie,
Geschichte,
Naturwissenschaften:

Botanik,
Zoologie,
Mineralogie, Geognosie,
Physik-
Chemie,

Mathematik:
Planimetrie,-
Stereometrie,
Trigonometrie,
analytische Geometrie,
Algebra, -

Zahlenrechnen,
freies Handzeichnen,
Projektionslehre,
Handschrift,
Gesang.

»

.

Außerdem sind unter der Rubrik ,,Bemerkungen«noch die

etwaigen besonderen Wahrnehmungen oder Vorkommnisse an-

.zumerken,welche für die Beurtheilung des sittlichen Zustandes,

Sprache,

Sprache,
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der vorherrschendengeistigen Richtung und Befähigung 2r. des

Zöglinges von Wichtigkeit sind.

§. 52. Nach den im Laufe des Halbjahres über die Fort-
schritte jedes Zöglings gemachten Wahrnehmungen in Verbin-

dung mit dem Ergebnisse der Prüfungen wird zu Michaelis die

Versetzung der Schüler innerhalb ihrer Klassen, zu Ostern die

Versetzung innerhalb derselben Klasse und in höhere Klassen
durch das Lehrerkollegium beschlossenund festgestellt.

Wenn Schüler der oberen oder mittleren Klassen nur ge-

ringe geistige Fähigkeitenzeigen und zwei halbe Jahre hinter
einander in Fleiß und Fortschritten die Zensur ,,ganz ungenü-

gend« erhalten oder zweimal den Jahreskursus derselben Klasse
durchgemacht haben, ohne zur«Versetzung in eine höhere Klasse
reif zu sein, so ist nach Maßgabe §. l4, al. 2 des Gesetzes zu

verfahren. Dasselbe kann geschehen, wenn Schüler der obe-

ren oder mittleren Klassen zwei halbe Jahre hinter einander im

Betragen die Zensur ,,ganz ungenügend-« erhalten«

§.53. Zu Anfmunterung des Fleißes ist zu wünschen, daß

nach den Prüfungen einige Vücherprämien an diejenigen Schü-
ler vertheilt werden, welche sich in jeder Klasse durch Fleiß,
Fortschritte und sittliches Vetragenausgezeichnet haben.
§. 54. Zu den öffentlichenPrüfungen zu Ostern am

Schlusse des Jahreskursns wird seiten der Schule durch ein Pro-
gramm eingeladen. Dasselbe hat zuerst eine wissenschaftlicheAb-

handlung, sodann Mittheilungen über die im Laufe des Jah-
res bei der Schule vorgekommenen Veränderungen oder sonsti-

gen bemerkenswerthen Ereignisse, ferner eine Namenliste der

Schüler aller Klassen, endlich ein Verzeichnißder’vorgetragenen
Lehrgegenständemit Angabe der durchgeführtenPensa und wö-

chentlich darauf verwendeten Stunden zu« enthalten.
Die wissenschaftliche Abhandlung wird der Reihe nach von

sämmtlichen ordentlichen Lehrern der Anstalt geschrieben. Eine

Abweichung von der Reihenfolge ist nur mit Genehmigung des

Ministeriums gestattet»Nebenlehrer und provisorische Lehrer
sind von der Abfassung zwar nicht ausgeschlossen, aber auch
nicht dazu verpflichtet. Die Abhandlung ist vor dem Abdrucke

dem Direktor im Manuskripte vorzulegen. Die Schulnachrich-
ten sind jedesmal von dem Direktor beizufügen.

Von den Programmen ist eine entsprechende Anzahl von

Druckexemplaren an die vorgesetzten Behörden einzusenden.
111. Reifeprüfnng.

§. 55. Die Reifepriifung mit dem Rechte, welches das

Bestehen derselben nach §. 47 des Gesetzes verleiht, kann nur

an einer öffentlichen,mit der Berechtigung zur Vornahme die-

ser Prüfung versehenen Realschule bestanden werden.

§. 56. Die Prüfungskommifsion, vor welcher die Reise-
priifung zu bestehen ist, wird unter Vorsitz eines von dem Mi-

nisterium des Kultus und öffentlichenUnterrichtes dazu er-

nannten Kommissars aus dem Direktor und allen den Lehrern
zusammengesetzt, welche die den Gegenstand dieser Prüfung
ausmachenden Fächer in der Anstalt und zwar zunächstin den

obersten Klassen vertreten.

§. 57. Zur Reifeprüfung sind nur diejenigen Zöglinge
zuzulassen,,welche den Lehrknrsus der Oberprima absolvirt ha-
ben. Unter dieser Voraussetzung bedarf es wegen ihrer Zu-
lafsnng zur Reifeprüfungweder besonderer Genehmigung, noch
besonderer Zeugnisse, sondern nur der, ein Vierteljahr vorher
zu bewirkenden Anmeldung bei dem Direktor-e der Anstalt.
Auswärtige Adspiranten werden nur dann zugelassen, wenn

sie durch ausdrücklicheAnordnung des Ministeriums zur Erste-
hung der Reifeprüfungeiner Realschule zugewiesen worden sind.

Die Prüfung ist für die eigenen Zöglinge der Realschule
unentgeltlich. Auswärtige Examinanden aber haben, wie auch
ihre Prüfung ausfallen mag, für dieselbe 20 Mark an die Kasse
der Realschule zu entrichten.

§. 58. Die Reifeprüfung findet regelmäßig einmal jähr-
lich in den letzten Wochen vor Ostern statt. Außerdem soll
vor Michaelis eine Reiseprüfungfür diejenigen Schüler gestat-
tet sein, denen bei der vorhergehenden Reifeprüfung zu Ostern

wegen unzureichender Leistungen kein Reifezeugnißertheilt wer-

den konnte, oder die freiwillig ein halbes Jahr über die ge-

setzlichbestimmte Zeit in Oberprima verblieben sind, oder denen

durch Dispensation von Seiten des Ministeriums eine frühere
Zulassung gestattet worden ist.

Die Direktoren haben längstens bis zum 15. Januar und

bei einer außerordentlichenReifeprtifung zu Michaelis längstens
bis zum 15. Juli die Abiturienten ihrer Schule bei dem Ministe-
rium anzumelden, etwaige Vorschläge wegen der Prüfungstage
beizufügenund die weiteren Anordnungen hierauf zu erwarten.

§. 59. Die Reiseprüfung zerfällt in eine schriftliche und

in eine mündliche und erstreckt sich auf alle wissenschaftlichen
Fächer des Unterrichtsplanes.

Die schriftlichePrüfung geht der mündlichen voraus.

§. 60. Jn der schriftlichen Prüfung sind folgende Arbei-

ten zu fertigen:
eine freie Arbeit in deutscher Sprache,
in einer der beiden neueren Sprachen eine freie Arbeit,
in der anderen ein Exerzitium,
ein lateinisches Exerzitium,

sodann ist eine Aufgabe
«

aus der Planimetrie und Stereometrie,
aus der Trigonometrie und analytischen Geometrie,
aus der Algebra und

aus der Physik
zu lösen.

Die Themata und Aufgaben zu diesen Prüfungsarbeiten
sind von dem Direktor selbst, wenn er den Lehrgegenstand in

der Oberklasse vertreten hat, im gegentheiligen Falle von dem

betreffenden Lehrer in der Weise zu geben, daß derselbe dem

Direktor drei Themata oder Aufgaben, welche von den Abitu-

rienten im ablaufenden Schuljahre nicht behandelt oder gelöst
worden sind, zur Auswahl verlegt.

Bezüglich der mathematischen Aufgaben ist darauf zu ach-
ten, daß dieselben hauptsächlichdie Kenntnisse der Examinan-
den ersehen lassen, nicht aber Erfindungstalent voraus-setzen

Alle schriftlichen Arbeiten sind in Klausur und unter un-

unterbrochener Aufsicht eines Lehrers zu fertigen.

Zu jeder dieser Arbeiten wird die Zeit eines halben Ta-

ges, zu 4 Stunden gerechnet, gegeben.
Wird eine Arbeit in Reinschrift vorgelegt, so ist das Kon-

zept davon beizufügen. -

Bei der Ablieferung hat der die Aufsicht führende Lehrer
unter jeder Arbeit die Zeit anzumerken, innerhalb welcher die-

selbe gefertigt worden ist;
Die einzelnen Prüfungsarbeiten sind sodann von dem Leh-

rer, welcherdie Aufgabe ertheilt hat, zu korrigiren und zu zeu-
siren nnd dann von dem Direktor allen bei der Prüfung be-

theiligten Lehrern zur Einsicht mitzutheilen und dem Königli-
chen Kommissar vorzulegen.

§. 61. Die mündlichePrüfung soll die schriftlicheVervoll-

ständigen und den Examinanden Gelegenheit bieten, den Um-

.

-

.—·-A.«-;-.4ii
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fang ihres Wissens und den Grad von Gewandtheit und Gei-

stesbereitschaft, womit sie darüber gebieten, an den Tag zu legen.

Sie hat sich daher auf alle Fächer zu erstrecken, in denen

Zensuren ertheilt werden, jedoch könnnen hierbei auf Anord-

nung des Königlichen Kommissars Zusammenlegungen statt-

finden, z. B. der drei naturgeschichtlichen Fächer oder der ma-

thematischen Disziplinen.
Die Dauer der mündlichenPrüfung beträgt 7 bis 8 Stun-

den. Wenn der Examinanden mehr als 12 sind, können die-

selben in Gruppen getheilt werden, welche nach einander zu

prüfen sind.
«

Die jedem einzelnen Gegenstande zu widmende Zeit, nach

Befinden auch die Prüfungsthemata bestimmt der Königliche

Kommissar.
§. 62. Das Lehrerkollegium hat vor Beginn der Prüfung

das Urtheil über die Schulleistungen der Abiturienten und über

den ganzen wissenschaftlichen und sittlichen Standpunkt dersel-
ben in gemeinsamer Berathung festzustellen. Auf Grund dieses

Urtheiles und unter Berücksichtigungder schriftlichen und münd-

lichen Leistungen bei der Prüfung selbst werden in einer Kon-

ferenz der Prüfungskommission, welche unmittelbar nach dem

Schlusse der mündlichenPrüfung unter Vorsttz des Königlichen
Prüfungskommissars ftattfindet, sowohl die Spezialzensuren, als

die Hauptzensuren für die Geprüften bestimmt.
Die wissenschaftlicheHauptzensur wird durch die drei Stu-

fen vorzüglich (l), gut (Il) und genügend (III) ausge-
drückt. Die Zwischenstufen und näheren Bezeichnungen Id, 11a,«
IIb und llla sind sowohl für die wissenschaftlicheHauptzw-
sur, als für die wissenschaftlichenSpezialzensuren zulässig.

Durch die Sittenzensur ist das Verhalten entweder als

völlig befriedigend (l), oder als befriedigend (Il), oder

als nicht immer befriedigend (Ill) zu bezeichnen. Einem
abgehenden Schüler, welcher frühere Anstößein seinem Verhal-
ten später durch anhaltend tadellofes Betragen ausgeglichen
hat, mag der erste Zensurgrad nicht vorenthalten werden; nur

ist der Zensur ein Zusatz oder eine beschränkendeZeitbestim-
mung (wie z. B. ,,seit seinem Eintritte in Unterprima«) bei-

zufügen.
Ueber das Ergebniß der Zensurkonferenz,sowieüberhaupt

über den ganzen Verlauf der Prüfung ist ein Protokoll auf-
zunehmen, nach Vorlesung von dem Königlichen Prüfungs-
kommissarmit zu unterzeichnen und von dem Direktor zu den

Prüfungsakteuzu bringen.
«

§s63. Die Reifezeugnissesind auf einem Bogen gewöhn-
llchen Aktenformates auszustellen. Die erste Seite erhält die
Ueberschrist:

zu
Retfezeugnißder Königlichen(städtischen)Realschule l. O.

DIE PISVFIUffolgende Personalbezeichnungsoll enthalten-
den vollständigenNamen des Empfängers, Geburtsort, Tag
und Jahr der Geburt, denvStand des Vaters, Religion oder
Konfefsion des Schülers, Vorbildungdesselben, Zeit seiner Auf-
nahme auf die Realschule, Dauer seines Besuches der beiden
Primen.

«

-

«

Beiaußerehelichgeborenen Abiturienten sind die Angaben
» PteAbkunft wegzulassen, vielmehr genügt die vollständige

Emzelchnungdes Namens, welchen das Geburtszeugnißangiebt.
DPVPersonalbezeichnungfolgen, in Worten ausgedrückt

undmitdahinter gesetzterZiffer, die beiden HauptzensukenÜber
dte Leistungenund über das Verhalten, endlich die Unterschrif-
ten sämmtllcherMitglieder der Prüfungskommission.

über
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Auf die dritte Seite des Bogens sind die Spezialzensuren
zu setzen.

§. 64. Examinanden, deren schriftlicheArbeiten bereits so
ausgefallen sind, daß sie eine Zensur nicht verdienen, sollen
vor der mündlichenPrüfung von dem Direktor davon in Kennt-

niß gesetzt werden und können, wenn sie nicht freiwilligauf

Zulassung zu der mündlichenPrüfung verzichten, nach Besin-
den von derselben ausgeschlossenwerden.

Erlangt ein Examinand nach beendigter Prüfung keine

Zensur, oder ist er bereits nach völlig unbefriedigendem Aus-

falle der schriftlichenArbeiten entweder freiwillig zurückgetreten
oder von der mündlichenPrüfung ausgeschlossen worden, so ist
er auf Verlangen nach einem halben oder vollen Jahre noch
einmal zu dieser Prüfung zuzulassen; eine nochmalige Zurück-
weisung aber schließtdie Zulassung zYdieser Prüfung für im-
mer aus.

§. 65. Jede Täuschungdurch Benutzung fremder Hilfe
oder unerlaubter Hilfsmittel bei Fertigung der Prüfungsarbek
ten ist mit der sofortigen Zurückweisungvon der ferneren Theil-
nahme an der Prüfung, dafern aber die Täuschungerst nach
Beendigung der Prüfung entdeckt wird, mit Verweigerung,be-

ziehentlich Ungiltigerklärungdes Neifezeugnisseszu bestrafen.

Auch kann im Falle eines bloßen Versuches des Gebrau-

ches fremder-Hilfe oder unerlaubter Hilfsmittel die Zurückwei-
sung von der ferneren Theilnahme an der Prüfung, beziehent-
lich die Verweigerung des Reifezugnisses verfügt werden.

Ein so Bestrafter kann, wenn er nicht wegen bloßenVer-

suches bestraft wurde, nur noch einmal und in der Regel nur

nach Jahresfrist zu einer anderen Reifeprüfungzugelassenwerden.

Ueber die hier bestimmten Strafen beschließtdie Prüfungs-
kommission. -

Auf diese Strafen hat der Direktor vor Beginn der Rei-«

feprüfung sämmtliche Examinanden hinzuweisen und sie unter
Bezugnahme auf deren unnachsichtlicheAnwendung nachdrück-
lich zu verwarnen.

O. Lehr- und Prüfungsordnungfür die Realschuleu11. Ordnung.
Vom 29. Januar 1877.

Die«Lehr- und Prüfungsordnung für die Realschulen I.

Ordnung gilt auch für die Realschulen 11. Ordnung mit fol-
genden Ausnahmen: .

1. Die Schüler sind nur zur Erlernung von zwei frem-
den Sprachen verpflichtet (§. 51, al. 2 des Gesetzes, §. 21 der

Ausführungsverordnung).
2. Die Klassen find zu bezeichnenmit ,,Ia, Ib, 11., III.,

1v., v.« (§. 50 des Gesetze-es
«

3. Der volle Kursus umfaßt sechs Jahre (§. 50 des Ge-

setzes).
4. Die Klassen Ia und Ib sind, so lange die Zahl der

Schüler derselben nicht über 30 ansteigt, vereinigt zu unter-

richten (§. 50, al. 2 des Gesetzes). Ausnahmen hiervon bedür-
fen der Genehmigung der obersten Schulbehörde.

5. Die Lehrziele und die Vertheilung des Unterrichtsstof-
fes, wie sie in §§. 7 fg. für die KlassenVI., V» IV» III., Il.

vorgeschrieben sind, gelten im Allgemeinen für die Klassen V»
IV» III., 11., Ia mit Ib. Jm Einzelnen ist festzuhalten:

Religion. Jn Klasse 1. ist eine kurze Uebersicht über
die Hauptepochen der Kirchengeschichtezu geben. —

.

Deutsch. In Klasse l. soll ein kurzerAbriß der deutschen
i Literaturgeschichte mitgetheilt werden.
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Französ is ch. Bereits in Klasse V. kann die französische
Sprache mit 7 Stunden begonnen und in den folgenden Klas-

sen mit 6, 5, 5, 4 Stunden fortgesetztwerden.

Englisch. Wenn der Anfang des Französischenin die

fünfte Klasse verlegt worden ist, kann das Englische in der

dritten Klasse mit 5 Stunden begonnen und in den folgenden
Klassen mit 4, 3 Stunden fortgesetzt werden.

Geographie. Eine kurzeDarstellung der wichtigstenEnt-

deckungsreisen ist in Klasse I. zu geben. .

«

Geschichte. Jn der ersten Klasse ist das Nothwendigste
aus der Kulturgeschichteeinzufügen..

Naturbeschreibung Die Mineralogie in Klasse l. soll
einen kurzen Ueberblick über die Bildungsgeschichte der Erde

zur Ergänzung erhalten.
Physik. Jn der ersten Klasse ist außer Optik, Elektrizität

und Magnetismus noch Wärmelehre und das Nothwendigste
aus der Akuftik zu lehren.

Algebra. Die Lehre von den Logarithmen ist in Klasse
I. kurz zu berühren.

Geometrie. Die algebraische Auflösung geometrischer
Aufgaben ist kurz, die Stereometrie dagegen eingehender zu be-

handeln.
«

Geometrisches Zeichnen ist so weit auszudehnen, daß
einfache Körper und ebene Schnitte derselben im Grundrisse
und Ausrisse dargestellt werd-en können.

6. Die freien Arbeiten im Französischenund Englischen,
desgleichen die lateinischen fallen weg.

7. AbschnittlIL (Reifeprüfung) leidet, gemäß§. 55 des

Gesetzes, wonach die schriftliche und mündlicheJahresprüfung
der Oberklasse an die Stelle sder Reiseprüsungtritt, hier nicht

Anwendung.
·

Das Ministerium des Kultus und öffentlichenUnterrichtes
behält sich vor, zu den Jahresprüfungen einen Kommissar ab-

zuordnen. Zu diesem Behufe ist dem Ministerium längstens
bis zum 15. Januar anzuzeigen, wann die Jahresprüsungen

stattfinden.
Jn den Zeugnissen über die Jahresprüfung der Oberklasse

ist die Bezeichnung ,,Reifezeugniß"zu vermeiden, und die Schule
ausdrücklichals ,,Realschule II. Ordnung« zu benennen.

D. Seminarordnungfür die VolksschnllehrcriSeminare.
Vom 29. Januar 1877.

A. Lehrordnung

§. l. Der Seniinarunterricht umfaßt folgende Lehrfächer:
Religion,

’

deutsche Sprache mit Einschlußder deutschen Literatur,
lateinische Sprache,
Geographie,
Geschichte,
Naturwissenschaften und zwar Naturbeschreibung(Mine-

ralogie, Botanik, Zoologie, Anthropologie) und Na-

turlehre (Phyfik und Anfängeder Chemie),
·

Arithmetik, «

.

Geoinetrie,

Pädagogik mit Einschluss der Katechetik, Psychologie
und Logik,

Musik-
Schreiben,

Stenographie (fakultativ),
Turnen und -

Zeichnen.
§. 2. Die Zöglinge der VolksschullehxersSeminare werden

in 6 aufsteigenden, im Unterrichte von einander getrennten
Klassen für ihren Beruf ausgebildet Nur für den Unterricht
im Klavier-, Violin- und Orgelspiel sind die Klassen in der

Regel in einzelne Abtheilungen zu zerlegen.
«

v

§. 3. Die normale Dauer der Bildungszeit umfaßt 6 Jahre,
sie kann aber für einzelne Zöglinge, welche das Bildungsziel
innerhalb dieser Zeit nicht erreichen, um l Jahr (vergl. §. 46),
um eine längere Zeit nur mit Genehmigung der obersten Schul-
behörde verlängert werden.

.

§. 4. Keine Klasse soll in der Regel mehr als 25 Schüler
zählen (§. 57, al. 2 des Gesetzes).

Ueberschreitet die Zahl der Angemeldeten und zur Auf-
nahme reifBefundenen die zulässigeZahl, so hat sie der Di-

rektor der obersten Schulbehörde behufs Zuweisung an ein an-

deres Seminar, dessen Klassen die zulässige Schülerzahlnoch
nicht erreicht haben, zu präsentiren. Die oberste Schulbehörde
ist daher durchdie Direktoren von der Frequenz der einzelnen
Klassen in fortdauernder Kenntniß zu erhalten.

Fortsetzung folgt-)

Die ,,Deutfche Schulzeitung«,
Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Ednard Keller,
enthält in Nr. 16: Amtliches. Leitartikel: Ueber die menschliche Seele.
Die Berathuug des Etats des Ministeriums der geistlichente· Angelegenheiten
im preuß. Hause der Abgeordneten Delegirtenversammlung des Deutschen
Lehrervereins zu Berlin am 3. und 4. April. Korrespondenzen: Berlin

(Zur Simultanschulfrage. Schulbildung der Forstlehrlinge. Frequenz der höh.
Lehranstalten Züchtigungsrecht Personallqu Halberftadt (Auch ein Lehrer-
tag); Gera (RealschuldirektorLorey); Aus Böhmen (Volksschulwesen der im

Reichsrathe vertretenen Königreicheund Länder-. Prof. Födisch. Schul- Und

Unterrichtsordnung).«Vermischtes: Braunschtveig UngarischeLehrerinnen.
Eine russifcheUebersetzungder Bibel· Vakante Lehrerstellen. Anzei-
gen. Die Beilage enthält: Versicherungsanstalten für einzelne Stände-
Fortschritte in der Lebensversicherungstechnik.Tabellen: Kapital-Versicherung
auf den Todesfall. Kapital-Versicherung auf den Todes- und Lebensfall, und

zwar ohne und rnit Anspruch auf Dividende.
—

Verlag von R. L. Frideriehs in Blberfeld.

Lehrbuch tler Cennietrie als Leitfaden
beim Unterricht an höheren Lehranstalten Von W. blink.

5. Auiiage Preis brosehirt 3 Mark.

Lehrbuch tier treu-its sprache. von W. seiner-.
l. Cur-sue Preis eartonirt 1 Mark 50 Pf.

speciell für das Bedürfniss derjenigen schulen bearbeitet, die das Pran-
zösisohe als erste frennle spreche Iehren.

Probe-Exemplare [139]werden von tier Verlagshaniilnnggerne zur vertiignng gestel t;

H Auf Frqukoverlqngen erhält Jeder, welcher sich von dem Werth l
l ,

des illustrirten Buches: »Dr. Airy78Naturheilmethode«,90. Aufr., ,

: über 500 Seiten stark, überzeugen will, einen Augng von 120 Sei-
I

.
ten daraus gratis und franko zur Ansicht zugesandt von Richter’s Ver-

(l s

lags-Anstalt in Leipzig. — Kein Kranker versäume es, sich diesen
"

l401mit vielen Attesten versehenen Auszugkommen zu lassen.

Bestellungen
auf die ,,Deutsche Schulzeitung«wie auf die ,,Deutsche
Schulgesetz-Snmmlung«werden noch bei allen Buch-
handlungen und Postanstalten angenommen und die erschie-
nenen Nummern resp. Quartale auf Verlangen nachgeliefert.

Für die Reduktion verantwortlichk Fr. Ednard Keller. — Kommissions-Verlag von Robert Oppenheim in Berlin W., Karlsbad 6.

Druck von F. «Strietving in Landsberg a· W.


